
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2015/10/20 2013/05/0215
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.10.2015

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §45 Abs3;

AVG §46;

1. AVG § 45 heute

2. AVG § 45 gültig ab 01.02.1991

1. AVG § 46 heute

2. AVG § 46 gültig ab 01.02.1991

Rechtssatz

Wenn auch in einem anderen verwaltungsbehördlichen oder gerichtlichen Verfahren aufgenommene Beweise

herangezogen und verwertet werden dürfen, so setzt dies voraus, dass den Parteien gemäß § 45 Abs. 3 AVG im

gegenständlichen Verfahren Parteiengehör eingeräumt wurde.Wenn auch in einem anderen verwaltungsbehördlichen

oder gerichtlichen Verfahren aufgenommene Beweise herangezogen und verwertet werden dürfen, so setzt dies

voraus, dass den Parteien gemäß Paragraph 45, Absatz 3, AVG im gegenständlichen Verfahren Parteiengehör

eingeräumt wurde.

Schlagworte

Grundsatz der Unbeschränktheit
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